
an. i Kreis Itttt

für den Kreis Usingen.
Erscheint wöchentlichS-mal : Dienstag », Donnerstags
„nd SamStagS mit den wöchentlichen Freibeilagen
.Illustrierte» SoontagSblatt " und »De» Landmann»

Wochenblatt".

Druck uad Verlag von
R. Wsagner 'S Buchdruckerei in Ufingen.

Schristleitung: Richard Wagner.

Ferasprecher Nr. 21.

Bezugspreis : Durch die iPost bezogen vierteljährlich
1,50 Mk. (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld.) Im
Verlage für den Monat 45 Pfg . — EinrückungSgebühr-
Anzeigen 20 Pfg ., Reklamen 40 Pfg . die Garmoudzetle.

Sir.-'155. Samstag, den 30. Dezember 1916. 51. Jahrgang.

Neujahr 1917.
Kn neue» Jahr! D.e Glocken klingen,
Biel Wünsche steigen auf zu Gotte» Thron,
Kat wird die Siebenzahl der Völker bringen?
Wann trifft die Feinde ihrer Sünde Lohn?

* Sie branden an, zerstieben und zerschellen,
Wie an dem Felsgestein der Wogen Gischt,
Doch mächtig strömen deutsche Heereswellen,
Unb deutsche Ruhmeshelle nie erlischt.
Zu neuem Dienst weiht mancher jetzt sein Leben;
stach die Daheimgebliebenen packte» hart und tief. .
Wir halten durch, verdoppelt ist da» Streben
stll derer, die da« Vaterland nun rief.
Wir harren aus! Zum dritten mal ertönen
Die AriijahrSglocken in de« Weltkrieg»Zeit.
Was er erreicht, dankt seinen Heldensöhnen
Da» deutsche Vaterland in Ewigkeit.
Gedenkt der Toten in den fernen Grüften,
Ihr tapfre» Sterben schütze un» zu Hau«;
> Wasser und zu Land— hoch in den Lüften

>nnt Deutschland» Banner fiegreich sich au«.
Neuer Jahrl Schaut ihm getrost entgegen:
in de» Weltlrieg« Monden stolz geschafft
deutsche Volk— da« dienet seinen Wegen

neuen Jahr al» ein Symbol der Kraft.
Heddav. Schmid.

Neujahr.
>1« da« Krieg»jahr 1870 zu Ende gegangen

| »«, schrieb Moltke au« Versailles seinem Bruder:
«rzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr! Möge
to», Frieden bringen, Frieden dem ganzen Lande
* ton Frieden Gotte», der höher ist al» alle
lunst, jede« einzelnen".
Vesser al« mit Moltke» Worten und Wünschen
sich auch heute da» neue Jahr nicht begrüßen,
e» Frieden bringen möge, wünsch» einmütig
alle, und diesem einmütigen Wunsche hat

In Kaiser Ausdruck gegeben, indem»im Gefühl
Diege»" er und unsre Verbündeten den
n ein Friedensangebot gemacht haben. Zwei«

, toreit« blieb in diesem Kriege der Reujahr«-
>ch nach Frieden versagt, und im verfloffenen
r »al der Krieg durch den Beitritt Rumänien«,
Portugal ganz zu schweigen, sogar noch eine

erung erfahren. Aber gerade hierdurch hat
Verlaufene Jahr zu einer Entscheidung geführt,
"Nrchtigter denn je die Erwartung erscheinen

to>« neue Jahr werde den Krieg beschließen,
wrnn da» Frirden»angebot unsere» Kaiser«
r*  werden sollte. War doch Rumänien der
d« Trümpfe, die unsre Feinde im vorigen

e nich au«zuspielen hatten.
®.i!üftn'en* Kriegserklärung war drüben al»

^ etn  Erfolge», al« die Gewißheit
n Niederlage, al« da» Ende der

r ~y e' al» der letzte entscheidende Teil de»
bejubelt worden. Aber Deutschland

■ Bundergenoffen haben die Feinde
adgeirumpft. Gründlicher, rascher und

- . 'annte der f indliche Wahn nicht zer»
arn, a«ch 1,0$ gegen Rumänien zu

' S'he über die Kräfte Deutschland», weil
*" De inner Lristung«fähizkeit angelangt sei.

Der Feldzug gegen Rumänien, ein bewunderungs¬
würdige» Meister- und Muster stück überlegener
Feldherrnkunst, bezeugt auf da» beweiskräftigste,
daß Deutschland nicht nur die wütendsten Angriffe
im Westen wie im Osten abzuwehren, sondern zu¬
gleich noch gegen einen neuen, völlig frischen Feind
seinen Siegerwillen unaufhaltsam durchzusetzen ver¬
mag. Ist Rumänien wie Serbien erledigt, so
werden Slreiikräfte für die Ausgaben frei, die noch
zu lösen sind, um die letzte Entscheidung de»
ganzen Kriege« heranreifen zu laffen.

Statt der von den Gegnern immer wieder
erhofften Kriegrmüdigkeit oder gar KriegSerschöp-
fung Deutschland« und seiner Verbündeten ergibt
der Jahresabschluß einen lleberschuß unsrer Kriegr¬
und Siegerkraft, dessen moralische Wirkung neben
seiner militärischen und wirtschaftlichen nicht hoch
genug veranschlagt werden kann. Denn da»
Schicksal Rumänien«, da» unsre Waffen besiegelt
haben, beschließt eine Reihe schwerster Enttäusch¬
ung:», die da» verfloflene Jahr den Feinden be¬
reitet hat. Bei Beginn de« Jahre» 1916
glaubten sie, zwei sichere Trümpfe in Hän-
den zu haben: die Aushungerung de»
deutschen Volke» und rin überwältigende« Mehr an
Menschen, Maschinen und Munition. Aber di«
Aushungerung ist aurgeblieben, und auch mit diesem
Mehr konnte an der Somme der erwünscht« Erfolg
nicht erzielt werden. Da» abgelaufene Kriegrjahr
besteht für die Feinde au« unerfüllten Versprich-
ungen: erst sollte ihnen da« Frühjahr, dann der
Sommer, zuletzt der Herbst den Sieg schaffen, und
nan ist brübn wieder auf den Frühling de« neuen
Jahre« vertröstet worden.

England hatte mit der Einführung der Wehr-
Pflicht da« alte Jahr begonnen. Aber auch mit
den Millionenheeren, die e» dadurch aufbrachte,
konntee« im Verein mit den Franzosen unsre
Linien nicht durchstoßen. Und so wenig wie mit
seiner neuen Landmacht hat e» mit seiner Seemacht
aurgerichtet. Ihren Jahrhunderte alten Ruf der
Unbesiegbarkeit hat die britische Kriegsflotte durch
unfern Sieg am Skagerrak verloren und nicht
minder ihren Anspruch aus Allmacht zur See, da
unsreU-Boote England» Sicherheit, seine Handel«-
schiffahrt, die Versorgung mit Lebensmitteln, die
Zufuhr von Waffen und Munition von Tag zu
Tag schwerer bedrohen.

Undurchdringlich wie im Westen blieb auch
unsre Front gegen Rußland, da« mit verstärkten
Kräften vergeblich anstürmte. Daß die Kriegrkarte
im Osten keine Aenderung zuläßt, bekundet die Sr-
klärung der Unabhängigkeit de» eroberten Russisch-
Polen. Alle Welt draußen muß au» dieser end¬
gültigen Siegesfrucht erkennen, daß hier unser
Siege«wille bereit« zu einer abschließenden Kriegs¬
entscheidung gelangt ist. Die Gewißheit seine«
Siege«willen« nimmt Deutschland al» Vermächtnis
de« alten in da« neue Jahr hinüber. Zum Zeugni«
dessen haben wir zur sichersten und schnellsten
Durchsetzung de« vollen Siege« da« ganze deutsche
Volk, soweite« daheim noch nicht in Krieg»arbeit
steht, zum vaterländischen Hilfsdienst aufgeboten.

Zum vollen Stege gerüstet überschreiten wir
die Jahresschwelle. Mit ruhiger Zuversicht schauen
wie in die nächste Zukunft, gewärtig de« gerechten.

unsrer heilig großen Opfer würdigen Frieden».
Sollte auch schwerste« noch bevorstehen: die Kraft
und die Entschlossenheit haben wir, unsrer Losung
treu zu bleiben: Vorwärt« bi« zum glücklichen
Ende!

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

Durch Kreisausschußdeschluß find die Preise
für Brot und Mehl mit Wirkung ab 1. Januar
1917 herabgesetzt worden und zwar

für Roggenmehl auf Mk. 34 für 1 Dz. und
für Weizenmehl auf Mk. 40 für 1 Dz.

während die Kleinverkaufrpreise
auf 19 Pf. für 1 Pfv. Roggenmehl und
auf 34 Pf. für 1 Psd. Weizenmehl

festgesetzt worden sind.
Der Preis für 1 Brot von 37* Psd. beträgt

ab 1. Januar 1917 60 Pfg.
Die erlassene Anordnung, daß nur Brote in

runder Form gebacken werden dürfen, wird hiermit
aufgehoben, so daß eine Beschränkung bezgl. der
Form de» Brote« nicht mehr besteht.

Ferner wird die Brotkarte dahin abgeändert,
daß ub 1. Januar die Bäcker auf die kleinen
Mehlabschnitte der Brotkarte statt 3 Brötchen
» 40 x zu 3 Pf. deren3 » 60 g ju 5 Pf. da«
Stück liefern.

Verstöße und Uebertretungen gegen diese Ver¬
ordnung werden nach den dierbrzgl. §§ der für
den Krei« giltigen Verordnung über den Verkehr
mit Brotgetreide und Mehl bestraft.

Usingen, den 38. Dezember 1918.
Der Vorsitzende de» Krei«au»schuffe«.

v. Bezold,  Kgl. Landrat.

Usingen, den 38. Dezember 1916.
Bezugnehmend auf meine Bekanntmachung in¬

heutigen Kreisblatt bezgl. der Mehl- und Brot-
preisermäßigung ersuche ich die Herrn Bürger¬
meister die in Betracht kommenden Bäcker und
Händler besonder« auf die Veränderung der Preis¬
aufmerksam zu machen.

Da« am 1. Januar 1917 vorhandene Mehl
ist auf Antrag im Beisein de« Bürgermeister»
oder dessen Stellvertreter« abzuwiegen und da«
Gewicht in einem Protokoll festzulegrn. Diese
Protokolle sind mir gesammelt bi« zum 5. Januar
1917 einzureichen, damit der Pr«i»untrrschied ver¬
gütet werden kann.

Anträge, die nach dem 1. Januar 1917 ge.
stellt, sowie Bescheinigungen, die nach dem 5.
Januar 1917 eingereicht werden, dürfen nicht
berücksichtigt werden.

Der Königliche Landrat.
_ v. Bezold.

Ufingen, den 18. Dezember 1916.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe

hat zu Legitimation«karten für inländische Kauf-
leute und Handlung»reisende(88 44, 44 » Abs.
1—5 der Reich»gewerbeordnung) vom 1. Januar
1918 ab ein neue« Formular vorgeschrieben. Er
hat ferner bestimmt, daß bei der Ausstellung von



Legitimationskarten bereits vom I . Januar 1917
ab ein Lichtbild des Inhabers auf einer entbehr¬
lichen Seite der Karte unter Verwendung eines
Stempel» zu befestigen ist und haß unter den be-
sonderen Kennzeichen Staatsangehörigkeit und Ge¬
burtsort de» Inhabers anzugeben sind.

Es sind nur unaufgezogene Lichtbilder(wie bei
den Gewerbescheinen) zuzulaffen, die eine Kopsgröße
von mindestens 1,5 Zentimeter haben, ähnlich und
gut erkennbar und in der Regel nicht älter als
5 Jahre sind. Die Lichtbilder sind fest aufzu¬
kleben und an der unteren linken Ecke mit dem
Dienstsiegel der Polizeioerwaltungabzustempeln.
Das Siegel hat teil» auf dem Lichtbild und teil»
auf der Unterlage zu sitzen. Unter dem Bild hat
der Inhaber eigenhändig feine Numensunterfchrift
einzustellen.

Wegen de» Bezugs und der Ausfertigung der
LegitimalionSkarten und des über sie zu führenden
VrezeichmffeS verweise ich auf die diesseitigen Ver-
fügungen vom 30. November und 27. Dezember
1899, Nr. 9879 unv 10837, Kreisblatt Nr.
147 und 160, 15. November 1901, Nr. 10014,
Kreisblatt Nr. 147 und 25. Juli 1912. Nr.
7015, Kreisblatt Nr. 88, welche auch weiterhin
zu beachten sind.

Der Königliche Landrat.
Nr. L. 13989. o. Bezold.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

An die Herren Bürgermeister zu
Anspach. Cleeberg, Dorfweil, Gemünden, Hainichen,
Haffelborn, Hundstall. Laubach, Oberems. Reichen¬

bach, Schmitten und Wernborn.
Die Erledigung meiner Verfügung vom 13.

v. Ml»., Nr. 12584, die UnfallversichcrungS-
Prämien der Jugendvereinigungen usw. betreffend
wird in Erinnerung gebracht und binnen 3 Tagen
bestimmt erwartet.

Usingen, den 31. Dezember 1916.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

An die Gewerbetreibenden de» Kreise».
^ Nachstehend bringe ich da» Ergebnis der Wahl
für den SleuerauSschuß der Gewerbesteuerklaffe IV
zur öffentlichen Kenntnis.

Es sind gewählt:
A. Als Mitglieder.

1. Metzger Georg Lempp zu Anspa h.
3. Gastwirt Georg Philippi zu Usingen.
3. BäckermeisterW. Schweîhöfer zu Ufingen.
4. Kaufmann Peter Bermbach zu Usingen.
5. Tünchermeister Fritz Steinmetz zu Ufingen.

8 . Als Stellvertreter.
1. Schmiedemeister Fritz Löw zu Usingen.
2. Spenglermeister Adam Isaak zu Usingen.
3. Schmiedemeister Carl Söhnge zu Usingen.
4. Kaufmann Theodor Reusch zu Usingen.
5. Metzgermeister Georg Steinmetz zu Ufingen.
Usingen, den 19. Dezember 1916.

Der Vorsitzende
de» SteuerauSschuffeS der Gewerbesteuerklaffe IV.

v. B ezol d.

Frankfurta. M., den 6 13. 1916.
Stellvertretendes Generalkommando.

XV:il . Armeekorps.
Abt. III b Tgb. Nr. 22 837/7026.

Betr. : Versendung von Pakete « « ach
Belgien.

Verordnung.
Auf Grund de» 8 9b des Gesetzes über den

Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 und de»
Gesetzes vom 11. Dezember 1915 bestimme ich:

Speditionsfirmen ist e» verboten, bei ihnen
einzeln eingehende Pakete nach Belgien in Sammel¬
ladungen weiterzubefördern.
Sä Zuwiderhandlungenwerden mit Gefängnis bis
zu einem Jahre, beim Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500
Mk. bestraft.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,

Generalleutnant.

Frankfurta. M den 33. Dezember 1916.
Die Landwirte wenden sich häufig befchwerde-

führend über angebliche Benachteiligung bei Auf¬
bringung oder Nichtabnahmed s Viehs an da»
Kriegsernährungsamt oder auch an die Herren

Minister de» Innern oder für Landwirtschaft. Wir
weisen ergebenst darauf hin, daß zur Entscheidung
über Beschwerden gegen die Mitglieder oder die
Vertrauensmänner de» V ehhandelsverbande» wegen
Nichtbezahlung von Vieh, wegen angeblich zu niedriger
Bewertung von Vieh, wegen Nichtabnahme von
schlachtreifemr ieh oder Enteignung von Vieh usw.
die Bezirksstelle für den Regierungsbezirk Wiesbaden
in Frankfurt(Main) Untermainanlage9 zuständig
ist. Al» höhere Instanz kommt allein da« Königlich
Preußische Landerfleischamt in Berlin in Betracht.

Der Vorsitzende der Bezirksfleischstelle
für den Regierungsbezirk Wiesbaden,

von Bernu ».

Ausführungsanweisung
zur

Bekanntmachung über Kohlrübe « vom
1. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. T.

1316 ).
Gemäß8 19 der Bekanntmachung über Kohl¬

rüben vom 1. Dezember 1916 (ReichS-Gesetzbl.
S . 1316) wird zu deren Ausführung hiermit
folgende« bestimmt:

A. Allgemein.
Höhere Verwaltungsbehördeist der Regierungs¬

präsident, für Berlin der Oberprästdent. Kom«
munalverbände find die Stadt- und Landkreise.
Die Gemeindeverfaffungsgesetze bestimmen, wer al«
Gemeinde und als Vorstand der Gemeinde anzusehen
ist. Die den Kommunalverbänden und Ge¬
meinden übertragenen Anordnungen sind durch deren
Vorstände zu erlaffen.

8 . Im einzelnen.
I. Beschlagnahme.

Zu 8 1- Die Beschlagnahme ergreift auch die
bereiis in die Bedarfgemeinden eingeführten Vorräte,
die sich im Besitze von Händlern befinden.

Veräußerungen können nach8 2 3bf. I mit
Genehmigung de« Kommunalverbandes erfolgen.
Dabei sind die nach8 14 für die Gebrauchsregelung
getroffenen Anordnungen zu beachten.

Zu 8 2 Abs. 3 : Zuständig ist der Landrat,
in Stadtkreisen der Gemeindevorstand.

Zu 8 ö: Als von der Reichskarloff lstelle be¬
zeichnet« Stellen gelten die Provinzialkartoffelstellen
und die von diesen mit Erwerb von Kohlrüben
beauftragten Unternehmungen. Diese find öffentlich
bekannt zu geben.

Zu 86 : Die Bestimmung soll verhindern, daß
Tierhalter Kohlrüben vor anderen Futterrüben ver¬
brauchen, bevor die vom Kreise aufzubringende
Menge gedeckt ist.

II. Enteignung.
Zu 8 9 : Zuständige Behörde ist der Landrat,

in Stadtkreisen der Gemeindevorstand. L diglich
für den Fall der Enteignung ist durch8 9 Abs. 3
der dem Besitzer zu belassende Eigenbedarf scharf
begrenzt worden. Aus die Bestimmung im 8 U.
nach welcher außerdem im Fall der Enteignung
der Uebernahmeprei» um 1 Mark für den Zentner
zu kürzen ist, wird besonders verwiesen.
III. Bewirtschaftung und Verbrauchs,

regeluug.
Zu 8 13: Die volle Eindeckung de» Winter¬

bedarf» an Kartoffeln ist durch Frost gefährdet.
Zum Ersatz sollen die Kohlrüben herangezogen werden;
da» AnrechnungSverhällni» ist durch8 14 bestimmt.

Zu 8 14: Di« Vcrbrauchsregelung kann durch
Anrechnung auf die Karwffelkarte erfolgen.

Zu 8 15: Die Regierungsprästdenten, für
Berlin der Oberpräsident, können die Art der
Regelung vorschreiben oder diese selbst vornehmen.

Berlin, den 7. Dezember 1916.
Der Minister de« Innern,

v. Loebell.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I . A. : Lusentky.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.
I . A. : Grf . v. Keyserling !-

Usingen, den 19. Dezember 1916.
Wird veröffentlcht.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Auf Grund be» 8 21 ve» Gesetze«, betreffend
die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom 3. Juni
1900 (Reichs-Gesetzbl. S . 547) hat der Bundesrat
die nachstehende Ergänzung der Bekanntmachung vom

18. Februar 1902 (Reichs-Gesetzbl. S . 48)
4. Juli 1908 (Reichs-Gesetzbl. S . 470)
schloffen:

I . Im ersten Absatz ist hinter den V
„Chlorsäure Salze" in neuer Zeile einzuf!

„Salpetrigsaure Salze".
3. Die Ergänzung tritt mit dem Tage

Verkündung in Kraft.
Berlin, den 14. Dezember 1916.

Der Reiche kanzler.
I . V. : Dr. Helsferich.

Auf Grund de» tz 4 der Verordnung
Höchstpreise für Soda vom 26. Mai 1916(Rei
Gesetzbl. S . 417) wird der 8 1 dieser Verordn»
wie folgt geändert:

8 i
Die Preise für Soda dürfen die in »

stehender Uebersicht aufgeführten Beträge
übersteigen:
A. Kalzinierte Soda (Ammoniaksoda, Leblane!

Sodapulver).
1. bei Abgabe von 50 bi« 500 Kilogramm

100 Kilogramm Reingewicht ausschließl
Verpackung frei Bahnhof Versandstation
frei Hau» am Orte de« Lieferer» 1
Mark.

2. bei Abgabe von geringeren Mengen al»
Kilogramm für 1 Kilogramm einschliej
Verpackung 0,26 Mark.

für 7 , Kilogramm einschließlich
Packung 0,13 Mark.

8 . Kristall- und Feinsoda
1. bei Abgabe durch den Hersteller(Fabrik

a) Kristallsoda
für 100 Kilogramm Reingewicht au»M
lich Verpackung frei Bahnhof Vers
station oder frei Hau» am Orte der
stellung8.75 Mark.

b) Fnnsoda
für 100 Kilogramm Reingewicht
schließlich Verpackung frei Bahnhof
sandstation oder frei Hau« am Orte
Herstellung

I. im Sack 9.75 Mark. " W
II. in Packungen zu je 7 * oder

Kilogramm einschließlich
Packungen 11,25 Mark.

3. beim Weiterverkauf in Mengen von
Kilogramm und darüber:
») Kristallsoda

für 100 Kilogramm Reingewicht
schließlich Verpackung frei Bahnhof
sandstation oder frei Hau» am Ortei
Lieferer» 11,50 Mark,

b) Feinsoda
für 100 Kilogramm Reingewicht«•*
schließlich Verpackung frei Bahnhof AR
sandstation oder frei Hau« am Orte&*!
Lieferer»

I. im Sack 12,— Mark.
II. in Packungen zu je 7» oliet-

Kilogramm einschließlich
Packungen 13,25 Mark.

3. beim Verkaufe von geringeren Mengen
50 Kilogramm Kristall- oder Feinsoda

für I Kilogramm einschließlich Bei
0,20 Mark.
für 7*Kilogramm einschließlich Ve
0,10 Mark.

Die Bekanntmachung tritt mit dem I.
1917 in «rast.

Berlin, den 18. Dezember 1916.
Der Reichskanzler.

I . A. : Freiherr von  Stri «-

Mt mtlicher  Seit,
ver Krieg.

WTB Große» Hauptquartier , 27.
(Amtlich).

Westlicher Kriegsschauplatz:
Im Dpern-Bogen und auf dem Nord

Somme bei mittags guter Sicht starker Fe
der abend» bei einsetzendem Regen wieder

Bei Luftkämpfen büßten die Gegner neu»
zeuge ein.
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